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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1999

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §77 Abs1;

GewO 1994 §79 Abs1;

Rechtssatz

Mit Rücksicht darauf, dass mit den Maßnahmen nach § 79 GewO 1994 in die Rechtskraft des

Betriebsanlagengenehmigungsbescheides eingegri8en wird, darf nicht unterstellt werden, dass derartige Maßnahmen

nach dieser Gesetzesstelle auch zum Schutze solcher Interessen zu tre8en sind, die ihre Ursache in einem nach der

Genehmigung der Betriebsanlage nicht durch den Inhaber der Anlage herbeigeführten rechtswidrigen Zustand haben.
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